
Hauptverhandlung

te. Ihre rechtspolitische Bedeutung besteht darin, 
daß sie statuiert, unter welchen Bedingungen bzw. 
ab welchem Zeitpunkt (z.B. in Abhängigkeit vom 
Alter oder von bestimmten physischen und psychi
schen Voraussetzungen) ein Rechtssubjekt das 
Recht bzw. die Pflicht hat, rechtswirksam zu han
deln. Die H. ist in den einzelnen Rechtszweigen spe
zifisch rechtlich ausgestaltet. Beim Begriff der H. 
wird von einem einheitlichen Handlungsbegriff aus
gegangen, der davon abstrahiert, ob es um rechtmä
ßige oder um rechtswidrige Handlungen geht. Bei
spielsweise findet sich weder im ZGB noch im AGB 
eine ausdrückliche Regelung der sogenannten De- 
liktsfähigkeit - also der Fähigkeit, für rechtswidrige 
Handlungen einzustehen -, weil sich diese aus den 
Vorschriften der zivil- bzw. arbeitsrechtlichen H. 
und Verantwortlichkeit ergibt.
Zivilrechtliche H. besteht für volljährige Bürger (ab 
Vollendung des 18. Lebensjahres); diese können ge
mäß § 49 ZGB durch eigenes Handeln zivilrechtliche 
Rechte und Pflichten begründen, insbesondere Ver
träge abschließen und andere Rechtsgeschäfte vor
nehmen. Kinder, die das 6. Lebensjahr vollendet ha
ben, und Jugendliche bis zu 18 Jahren können Rech
te und Pflichten nur mit Zustimmung ihres / gesetz
lichen Vertreters, zumeist ihres ? Erziehungsbe
rechtigten, begründen. Jugendliche, die das 16. Le
bensjahr vollendet haben (z. B. Lehrlinge), können 
zivilrechtliche Verträge abschließen, wenn sie die 
Zahlungsverpflichtungen aus eigenen Mitteln (z. B. 
Lehrlingsentgelt) erfüllen. Zivilrechtlich handlungs
unfähig sind gemäß § 52 ZGB Kinder, die das 6. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben, sowie entmün
digte Bürger {/ Entmündigung).Arbeitsrechtliche
H. eines Bürgers besteht darin, mittels eigener 
Handlung in ein Arbeitsrechtsverhältnis eintreten 
und eine Tätigkeit entsprechend seinen Fähigkeiten 
ausüben zu können. Sie besteht ebenfalls für volljäh
rige Bürger. Jugendliche bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres benötigen zum Abschluß eines / 
Arbeitsvertrages oder eines / Lehrvertrages die 
vorherige schriftliche Zustimmung des Erziehungs
berechtigten (§41 Abs. 3 AGB). Gleiches gilt für alle 
anderen arbeitsrechtlich relevanten Willenserklä
rungen, die auf Abschluß, Änderung oder Auflö
sung arbeitsrechtlicher Verträge gerichtet sind. Eine 
wichtige Art der grundlegenden staatsrechtlichen H. 
ist die Ausübung des Wahlrechts gemäß Art. 22 Ver
fassung. Jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr am 
Wahltage vollendet hat, ist wahlberechtigt und kann 
gewählt werden. Wichtige Aspekte der strafrechtli
chen H. (als Deliktsfähigkeit) finden sich im StGB 
z. B. mit den Regelungen über die Z7 Zurechnungs
fähigkeit oder die Z7 Schuldfähigkeit Jugendlicher. 
Besonderheiten gelten für die H. von Vereinigungen 
und Betrieben (Z7 juristische Person) sowie für / 
Gemeinschaften von Bürgern, Z7 Erbengemein
schaften und Mietergemeinschaften (Zr Hausge
meinschaft).

Hauptverhandlung Zr Berufung Z7 mündliche Ver
handlung Zf Strafverfahren

Hausarbeitstag - bezahlte Freistellung von der Ar
beit für die Dauer eines Arbeitstages, die in der Re
gel vollbeschäftigten werktätigen Frauen mit / eige
nem Haushalt bei Vorliegen weiterer gesetzlich gere
gelter Voraussetzungen einmal monatlich gewährt 
wird. Neben der Vollbeschäftigung und dem Vor
handensein eines eigenen Haushalts ist gemäß § 185 
AGB Voraussetzung, daß
- die Frau verheiratet ist oder
- Kinder bis zu 18 Jahren zum Haushalt gehören 

oder
- pflegebedürftige Familienangehörige zum Haus

halt gehören und die Pflegebedürftigkeit ärztlich 
bescheinigt ist oder

- die Frau das 40. Lebensjahr vollendet hat.

Vom Grundsatz der Vollbeschäftigung gibt es eine 
Ausnahme: Frauen, zu deren Haushalt ein schwerst- 
geschädigtes Kind gehört, erhalten auch dann einen
H., wenn sie wegen der Pflege und Betreuung dieses 
Kindes weniger als 40Stunden, jedoch mindestens 
20 Stunden wöchentlich arbeiten (§3 VO über die 
besondere Unterstützung der Familien mit schwerst- 
geschädigten Kindern vom 24.4.1986, GBl. I 1986 
Nr. 15 S. 243).
Für die ausfallende Arbeitszeit wird ein Ausgleich in 
Höhe des Tariflohnes gezahlt. Der H. ist im laufen
den Monat zu nehmen und zu gewähren; der Termin 
ist zwischen der werktätigen Frau und dem Betrieb 
zu vereinbaren, d. h. abzustimmen. Das bedeutet, 
daß der Betrieb in Ausnahmesituationen, wenn trif
tige Gründe dafür vorliegen, sein Einverständnis mit 
einem bereits vereinbarten Termin zurücknehmen 
kann. Es ist dann ein neuer Termin zu vereinbaren. 
Am ursprünglich festgelegten Tag ist die Werktätige 
zur Arbeit verpflichtet. Kommt sie dieser Pflicht 
nicht nach, fehlt sie unentschuldigt, und das hat wie 
jedes andere unentschuldigte Fehlen zur Folge, daß 
ihr für den laufenden Monat kein H. zusteht (§185 
Abs. 3 AGB). Fehlt eine Frau unentschuldigt, die ih
ren H. für den laufenden Monat schon genommen 
hat, wird ihr dieser im darauffolgenden Monat nicht 
gewährt. Entschuldigtes Fehlen (z. B. wegen Pflege 
erkrankter Kinder oder ärztlich bescheinigter Ar
beitsunfähigkeit) wirkt sich grundsätzlich nicht auf 
den H. aus. Die Frau hat selbst dann Anspruch dar
auf, wenn nur noch ein Tag im Monat verbleibt, an 
dem sie den H. nehmen kann. Konnte sie ihn aus sol
chen Gründen im laufenden Monat nicht mehr neh
men, wird er ihr nicht nachträglich (im nächsten Mo
nat) gewährt und auch nicht in Geld abgegolten. Hat 
der Betrieb die Ursache dafür gesetzt, daß eine Frau 
ihren H. im laufenden Monat nicht nehmen konnte, 
muß er ihr später als Schadenersatz einen Tag Frei
stellung gewähren und dafür den Tariflohn zahlen 
(§270 AGB). Das wäre z. B. denkbar, wenn der H. 
für den letzten Tag im Monat vereinbart war und der 
Betrieb sein Einverständnis mit diesem Termin we
gen unaufschiebbarer Arbeiten kurzfristig zurück
nimmt.
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